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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

Ergänzend zu den Festsetzungen in zeichnerischer Form sind textliche Festsetzungen vorgesehen 
und zwar 

Planungsrechtliche Festsetzungen: 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 
Im Allgemeinen Wohngebiet sind nur die folgenden Nutzungen gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO 
zulässig: 

- Wohngebäude  
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften so-

wie nicht störende Handwerksbetriebe 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

2. Grundflächenzahl (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 4 BauNVO) 

Eine Überschreitung der in der Planzeichnung festgesetzten Grundflächenzahl gem. § 19 
Abs. 4 BauNVO durch die Flächen  

- von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten  
- von Nebenanlagen i. S. von § 14 BauNVO sowie 
- von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 

unterbaut wird, 

bis zu 50 vom Hundert ist zulässig. 

3. Bezugspunkte/Höhe baulicher Anlagen 

a) Bezugspunkte 

Oberer Bezugspunkt für die Ermittlung der Höhe der baulichen Anlagen ist die Firsthöhe 
(FH) bzw. die Gebäudehöhe (GH).  
Unterer Bezugspunkt für die Ermittlung der Höhe der baulichen Anlagen ist die Fahrbahn-
oberkante (Mittelachse) der nächstgelegenen Verkehrsfläche, gemessen in der Mitte der ge-
planten, straßenseitigen Fassade des Hauptgebäudes. Die Bezugshöhen sind in der Plan-
zeichnung festgesetzt.  

b) Firsthöhe 

Die Firsthöhe (FH) der Gebäude wird gemessen vom unteren Bezugspunkt bis zum oberen 
Bezugspunkt für die Ermittlung der Höhe baulicher Anlagen. Die Firsthöhe darf 11,0 m nicht 
überschreiten. 

4. Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 
BauNVO) 

Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) und Nebenanlagen werden im Bebauungsplan 
dahingehend geregelt, dass sie in den Vorgartenbereichen (der Bereich zwischen der Stra-
ßenbegrenzungslinie der erschließenden öffentlichen Verkehrsfläche bis zur Baugrenze) un-
zulässig sind.  
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5. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, hier: Schallschutz-
maßnahmen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Entlang der Gebäudefronten, die mit einem Lärmpegelbereich gekennzeichnet sind, müssen 
bei Errichtung, Erweiterung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden in den zum 
nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Räumen die Anforde-
rungen an das resultierende Schalldämmmaß gemäß den ermittelten und ausgewiesenen 
Lärmpegelbereichen nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ erfüllt werden.  
  
Lärmpegelbereich II = maßgeblicher Außenlärm 55 – 60 dB(A)  
Lärmpegelbereich III = maßgeblicher Außenlärm 61 – 65 dB(A) 
 
In den überwiegend zum Schlafen genutzten Räumen mit Fenstern in den lärmbelasteten 
Bereichen der gekennzeichneten Gebäudefronten über 45 dB(A) in der Nacht sind schallge-
dämmte Lüftungen vorzusehen.   
Eine schallgedämmte Lüftung ist nicht erforderlich, wenn zusätzliche Fenster in den Berei-
chen vorgesehen sind, die keine nächtliche Überschreitung der Orientierungswerte, gemäß 
DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, aufweisen. 

 

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 BauO NW 

Für den Geltungsbereich gelten folgende Festsetzungen: 

1. Dachneigungen 

Die Dachneigung beträgt zwischen 20° und 48°. 

Für Nebenanlagen und Garagen im Sinne der §§ 12 und 14 BauNVO sind abweichend auch 
Flach- bzw. flachgeneigte Dächer zulässig. 

 

HINWEISE / EMPFEHLUNGEN  

1. Bodenfunde 
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler, (kulturgeschichtliche sowie erdgeschichtliche 
Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in 
der natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Ihre Lage im Gelände darf nicht ver-
ändert werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt als Untereren Denkmal-
behörde und der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Münster (Tel. 0251/591-8911) 
unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 DSchG).  

2. Altablagerungen 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen gefunden 
werden, ist unverzüglich die Untere Abfallbehörde (Kreis Steinfurt) zu benachrichtigen. 

3. Es gilt das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBI. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2, Absatz 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 
(BGBI. I S. 2808) geändert worden ist.  
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4. Es gilt die BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I 
S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBl I S. 1057) geändert wor-
den ist. 

5. Die Beseitigung von Hecken, lebenden Zäunen, Gebüschen und anderen Gehölzen ist aus 
Gründen des allgemeinen Artenschutzes gemäß § 39 BNatSchG im Zeitraum zwischen dem 
1. März und dem 30. September nicht zulässig.   
Im Falle erforderlicher Gehölzbeseitigungen wird auf die artenschutzrechtlichen Vorgaben 
des § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG verwiesen. 

6. Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der LWL-Archäologie für 
Westfalen, An den Speichern 7, 48157 Münster und dem LWL-Museum für Naturkunde, Re-
ferat Paläontologie, Sentruper Straße 285, 48161 Münster schriftlich mitzuteilen. 

7. Der LWL-Archäologie für Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten der betroffenen 
Grundstücke zu gestatten, um ggf. archäologische und / oder paläontologische Untersu-
chungen durchführen zu können (§ 28 DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen sind für 
die Dauer der Untersuchungen freizuhalten. 

8. Von der Landesstraße gehen erhebliche Emissionen aus. Für die neu geplanten Nutzungen 
können gegenüber dem Träger der Straßenbaulast keinerlei Ansprüche auf aktiven oder 
passiven Lärmschutz geltend gemacht werde, da die Aufstellung des Bebauungsplanes in 
Kenntnis der Landesstraße durchgeführt wird. 

9. Abfallwirtschaft 

Die Anwohner der hinterliegenden Baugrundstücke haben ihre Mülltonnen am Abfuhrtag an 
der Straße Oberbauer bereitzustellen. 
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Osnabrück, den 27.06.2018 
Lh/Sp/Su-305.195 

.......................... 
(Der Bearbeiter) 

 

 

 


